
                                                   Anzeige zum Böllern 
 
Antragsteller/Veranstalter: 
 
 
Name u. Anschrift des Vereins: 
   
 
 
vertreten durch (Funktion):  
 
Name, Vorname:                       Telefon:   
 
Geburtsdatum:                                                                  Geburtsort:   
  
Anschrift:   
 
 
Inhaber einer sprengstoffrechtlichen Erlaubnis nach § 27 Abs. 1 SprengG 
 
  Dokumentennummer           ausstellende Behörde        Ausstellungsdatum             gültig bis                    
 
 
 
Örtlichkeit 
 
 
Tag/Uhrzeit:    
 
Ort/ Straße/Nr.:  
 
Anlass:  
 
 
Art der verwendeten Böller: (evtl. Anlage beifügen) 
 
Genaue Bezeichnung                              Hersteller/Modell                 Kaliber       Herst.-Nr.         
 
 Handböller 
 Vorderlader Böller 
 Schaftböller 
 Salutkanonen mit Kartuschen 
 Standböller 
 
 
 
Befinden sich in der näheren Umgebung der Abschussstelle Bauwerke, brennbare Materialien, Wald, 
etc.? 
 
 Ja   - welche und in welchem Abstand 
 
 
 
 nein 
 
 
Anzahl der am Böllern beteiligten Personen:  _______ 
 
Meine Angaben sind vollständig und wahrheitsgemäß. Die rechtlichen Bestimmungen, u. a. des Sprengstoff-
gesetzes, sind mir bekannt und werden eingehalten. Die Anzeige ist spätestens 14 Tage vor dem beabsichtigten 
Termin bei der Stadt Markkleeberg – Amt für Recht und Ordnung – einzureichen.  
 
Anlagen:  Kopie d. Erlaubnis nach § 27 SprengG 
                  Kopie Böller-Beschussbescheinigung 
                  Kopie Ausnahmegenehmigung zum Führen von Schusswaffen, Hieb- und  
                           Stoßwaffen bei besonderen Veranstaltungen   
                  Kopie Ausnahmebewilligung von dem Verbot des Führens von Waffen bei  
                           öffentlichen Veranstaltungen 
   
 
 
 
.........................................                                 .......................................... 
Ort/Datum                                                          Unterschrift 


